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Punkte insgesamt 90: 

Aufgabe 1) Gründung und Rechtsformenwahl (15 Punkte)
Sie möchten zusammen mit zwei Partnern eine PV-Freiflächenanlage auf einer Konversionsfläche errichten und Strom produzieren, den Sie in das Stromnetz einspeisen. Sie persönlich bevorzugen als Rechtsform eine GmbH & Co. KG. Ihre beiden Partner haben bisher nur mit der Rechtsform der GmbH eigene Erfahrungen gemacht. 

Teilaufgabe a (5 der 15 Punkte): Erläutern Sie in einem ersten Schritt (in Stichpunkten), welche Aufgaben der GmbH und welche Aufgaben der KG innerhalb einer GmbH & Co. KG zufallen.
	GmbH= Komplementär, Vollhafter (1P) -> haftet mit gesamtem U’Vermögen (1P); stellt Geschäftsführer der KG (1P)
KG: Operatives Geschäft (1P); stellt (durch die Einlagen der Kommanditisten) den Großteil des EK (1P)




Teilaufgabe b (10 der 15 Punkte): Ihre beiden Geschäftspartner zweifeln an möglichen Vorteilen einer GmbH & Co. KG. 

Erläutern Sie in Stichpunkten, unter welchen Strukturbedingungen eine GmbH & Co. KG gegenüber einer GmbH vorteilhaft ist. Argumentieren Sie in Stichpunkten unter Bezugnahme auf die folgenden Randbedingungen, die Sie und Ihre Geschäftspartner gesetzt haben: 161 ff. HGB 

· Es handelt sich um ein risikoreiches Projekt, so dass Sie und Ihre Geschäftspartner nicht unbeschränkt haften möchten,

· Sie möchten allein die Leitung übernehmen – wohingegen Ihre beiden Geschäftspartner „nur ihr Geld einbringen möchten“,
· Sie und Ihre Geschäftspartner möchten umfangreiche Publizitätspflichten vermeiden
· Sie und Ihre Geschäftspartner möchten die Belastung mit Körperschaftsteuer gering halten.
	Risiko: Geringe Haftung -> GmbH
Leitung: Geschäftspartner können bei GmbH und KG gleichermaßen nur ihr Kapital einbringen und müssen nicht automatisch eine Leitungsfunktion übernehmen
Publizitätspflichten: Bei KG geringer
Körperschaftsteuer: Keine bei KG -> GmbH in der GmbH& Co. KG mit wenig/ohne Gewinn -> dann geringe Körperschaftsteuerbelastung.
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